
 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2008 

Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 
2013 geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche 

Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 – 
FAG 2008) 

Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 
2014 geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche 

Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 – 
FAG 2008) 

Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und Religionslehrer 

§ 4. (1) bis (7) ... 
(8) Zur Abgeltung des Mehraufwands aus Strukturproblemen, der den 

Ländern durch sinkende Schülerzahlen und im Bereich des Unterrichts für 
Kinder mit besonderen Förderungsbedürfnissen entsteht, leistet der Bund den 
Ländern zusätzlich zu den Ersätzen nach Abs. 1 Z 1 für Personalausgaben für 
Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen einen Kostenersatz in 
Höhe von 24 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2008 bis 2010 und von 
25 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2011 bis 2013. Dieser Kostenersatz 
ist auf die Länder nach der Volkszahl aufzuteilen und im Dezember eines 
jeden Jahres zu überweisen. 

Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und Religionslehrer 

§ 4. (1) bis (7) ... 
(8) Zur Abgeltung des Mehraufwands aus Strukturproblemen, der den 

Ländern durch sinkende Schülerzahlen und im Bereich des Unterrichts für 
Kinder mit besonderen Förderungsbedürfnissen entsteht, leistet der Bund den 
Ländern zusätzlich zu den Ersätzen nach Abs. 1 Z 1 für Personalausgaben für 
Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen einen Kostenersatz in 
Höhe von 24 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2008 bis 2010 und von 
25 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2011 bis 2014. Dieser Kostenersatz 
ist auf die Länder nach der Volkszahl aufzuteilen und im Dezember eines 
jeden Jahres zu überweisen. 

 Tragung der Mehrausgaben für Berufungen gegen 
Rückkehrentscheidungen 

§ 4a. Der Bund ersetzt den Ländern die tatsächlichen und 
nachgewiesenen zusätzlichen Ausgaben, die den unabhängigen 
Verwaltungssenaten in den Ländern auf Grund der Bestimmung des § 9 
Abs. 1a des Fremdenpolizeigesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100, entstehen. Die 
Berechnung der Ausgaben erfolgt nach den Richtlinien gemäß § 14 Abs. 5 des 
Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986. 

1211 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - Textgegenüberstellung 1 von 10

www.parlament.gv.at



 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 

§ 8. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, 
die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Kapitalverkehrsteuern, die 
Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die 
Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die 
Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Grunderwerbsteuer, die 
Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die 
Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene Versicherungssteuer, die 
Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die Spielbankabgabe und der 
Kunstförderungsbeitrag sowie ab dem Jahr 2009 der 
Wohnbauförderungsbeitrag. 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der Abgaben, der sich nach 
Abzug der Rückvergütungen und der für eine Mitwirkung bei der 
Abgabeneinhebung allenfalls gebührenden Vergütungen und bei der 
Einkommensteuer nach Abzug des im § 39 Abs. 5 lit. a, ab 1. Juni 2008 
hingegen § 39 Abs. 2 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967  
genannten Betrages, der dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zuzuweisen ist (Abgeltungsbetrag), ergibt. Nebenansprüche im Sinne der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, unterliegen nicht der Teilung. 
Vor der Teilung sind abzuziehen: 
 1. bei der Umsatzsteuer für den Bund ein Betrag in Höhe der Ausgaben 

des Bundes für die Beihilfen gemäß den §§ 1 bis 3 des Gesundheits- 
und Sozialbereich-Beihilfengesetzes, BGBl. Nr. 746/1996, 

 2. bei der Umsatzsteuer für Zwecke der Gesundheitsförderung, 
-aufklärung und -information ein Betrag in Höhe von 7 250 000 Euro 
jährlich, 

 3. bei der Tabaksteuer der dem Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger gemäß § 447a Abs. 10 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes zu überweisende Betrag, 

 4. bei der Kraftfahrzeugsteuer für den Bund ein Betrag von 14 500 000 
Euro jährlich, 

 5. bei der Körperschaftsteuer im Jahr 2010 ein Betrag von 11 473 000 
Euro. 

Unter Nettoaufkommen ist der Abgabenertrag nach Abzug dieser Beträge zu 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 

§ 8. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, 
die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Kapitalverkehrsteuern, die 
Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die 
Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die 
Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Grunderwerbsteuer, die 
Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die 
Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene Versicherungssteuer, die 
Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die Spielbankabgabe und der 
Kunstförderungsbeitrag sowie ab dem Jahr 2009 der 
Wohnbauförderungsbeitrag. 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der Abgaben, der sich nach 
Abzug der Rückvergütungen und der für eine Mitwirkung bei der 
Abgabeneinhebung allenfalls gebührenden Vergütungen und bei der 
Einkommensteuer nach Abzug des im § 39 Abs. 5 lit. a, ab 1. Juni 2008 
hingegen § 39 Abs. 2 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967  
genannten Betrages, der dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zuzuweisen ist (Abgeltungsbetrag), ergibt. Nebenansprüche im Sinne der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, unterliegen nicht der Teilung. 
Vor der Teilung sind abzuziehen: 
 1. bei der Umsatzsteuer für den Bund ein Betrag in Höhe der Ausgaben 

des Bundes für die Beihilfen gemäß den §§ 1 bis 3 des Gesundheits- 
und Sozialbereich-Beihilfengesetzes, BGBl. Nr. 746/1996, 

 2. bei der Umsatzsteuer für Zwecke der Gesundheitsförderung, 
-aufklärung und -information ein Betrag in Höhe von 7 250 000 Euro 
jährlich, 

 3. bei der Tabaksteuer der dem Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger gemäß § 447a Abs. 10 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes zu überweisende Betrag, 

 4. bei der Kraftfahrzeugsteuer für den Bund ein Betrag von 14 500 000 
Euro jährlich, 

 5. bei der Körperschaftsteuer im Jahr 2010 ein Betrag von 11 473 000 
Euro, 

 6. bei der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe der Ausgaben gemäß dem 
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verstehen. 
(3) ... 

Pflegefondsgesetz, BGBl. I Nr. xxx/2011, zur Finanzierung dieser 
Ausgaben. 

Unter Nettoaufkommen ist der Abgabenertrag nach Abzug dieser Beträge zu 
verstehen. 

(3) ... 
§ 9. (1) Die Erträge der im § 8 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem 
Bund, den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) 
in folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 
 

 Bund Länder Gemeinden 
Werbeabgabe 4,000 9,083 86,917 
Grunderwerbsteuer 4,000 – 96,000 
Bodenwertabgabe 4,000 – 96,000 
Ab dem Jahr 2009: 
Wohnbauförderungsbeitrag 

19,450 80,550 – 

 
Für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die 
Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die 
Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Konzessionsabgabe und den Kunstförderungsbeitrag 
(Abgaben mit einheitlichem Schlüssel) gilt ein einheitliches 
Hundertsatzverhältnis, das wie folgt ermittelt wird: 
 1. bis 2 ... 
 3. Das Hundertsatzverhältnis für die Jahre 2011 bis 2013 wird aus dem 

Verhältnis der Summen folgender Beträge für den Bund, die Länder 
und die Gemeinden ermittelt: 

 a) Anteile des Bundes, der Länder und der Gemeinden am 
Nettoaufkommen dieser Abgaben für das Jahr 2010 und 

 b) abzüglich 208,925 Millionen Euro beim Bund sowie zuzüglich 
105,875 Millionen Euro bei den Ländern und zuzüglich 103,05 
Millionen Euro bei den Gemeinden. 

§ 9. (1) Die Erträge der im § 8 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem 
Bund, den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) 
in folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 
 

 Bund Länder Gemeinden 
Werbeabgabe 4,000 9,083 86,917 
Grunderwerbsteuer 4,000 – 96,000 
Bodenwertabgabe 4,000 – 96,000 
Ab dem Jahr 2009: 
Wohnbauförderungsbeitrag 

19,450 80,550 – 

 
Für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die 
Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die 
Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Konzessionsabgabe und den Kunstförderungsbeitrag 
(Abgaben mit einheitlichem Schlüssel) gilt ein einheitliches 
Hundertsatzverhältnis, das wie folgt ermittelt wird: 
 1. bis 2 ... 
 3. Das Hundertsatzverhältnis für die Jahre 2011 bis 2014 wird aus dem 

Verhältnis der Summen folgender Beträge für den Bund, die Länder 
und die Gemeinden ermittelt: 

 a) Anteile des Bundes, der Länder und der Gemeinden am 
Nettoaufkommen dieser Abgaben für das Jahr 2010 und 

 b) abzüglich 208,925 Millionen Euro beim Bund sowie zuzüglich 
105,875 Millionen Euro bei den Ländern und zuzüglich 103,05 
Millionen Euro bei den Gemeinden. 
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... 
(2) bis (4) ... 
(5) Weiters sind für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft im Jahr 2008 

insgesamt 209 918 000 Euro, im Jahr 2009 insgesamt 314 333 000 Euro, im 
Jahr 2010 insgesamt 303 870 000 Euro, im Jahr 2011 insgesamt 320 213 000 
Euro, im Jahr 2012 insgesamt 327 822 000 Euro und im Jahr 2013 insgesamt 
333 400 000 Euro vom Aufkommen am Wohnbauförderungsbeitrag und von 
den Ertragsanteilen abzuziehen bzw. als Kostenbeiträge zu leisten, und zwar 
bezogen auf diese Gesamtbeträge in folgendem Verhältnis: 
 1. vom Aufkommen am Wohnbauförderungsbeitrag im Jahr 2008 und 

von den Ertragsanteilen des Bundes am Wohnbauförderungsbeitrag 
ab dem Jahr 2009 15,672 %, 

 2. von den Ertragsanteilen an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 
des Bundes 32,042 %, der Länder 10,439 % und der Gemeinden 
8,873 %, 

 3. von den Ertragsanteilen an der Umsatzsteuer des Bundes 23,100 % 
und der Gemeinden 3,924 %, 

 4. als Kostenbeitrag der Länder 5,950 % im Verhältnis der Volkszahl. 

... 
(2) bis (4) ... 
(5) Weiters sind für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft im Jahr 2008 

insgesamt 209 918 000 Euro, im Jahr 2009 insgesamt 314 333 000 Euro, im 
Jahr 2010 insgesamt 303 870 000 Euro, im Jahr 2011 insgesamt 320 213 000 
Euro, im Jahr 2012 insgesamt 327 822 000 Euro, im Jahr 2013 insgesamt 
333 400 000 Euro und im Jahr 2014 insgesamt 125 500 000 Euro vom 
Aufkommen am Wohnbauförderungsbeitrag und von den Ertragsanteilen 
abzuziehen bzw. als Kostenbeiträge zu leisten, und zwar bezogen auf diese 
Gesamtbeträge in folgendem Verhältnis: 
 1. vom Aufkommen am Wohnbauförderungsbeitrag im Jahr 2008 und 

von den Ertragsanteilen des Bundes am Wohnbauförderungsbeitrag 
ab dem Jahr 2009 15,672 %, 

 2. von den Ertragsanteilen an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 
des Bundes 32,042 %, der Länder 10,439 % und der Gemeinden 
8,873 %, 

 3. von den Ertragsanteilen an der Umsatzsteuer des Bundes 23,100 % 
und der Gemeinden 3,924 %, 

 4. als Kostenbeitrag der Länder 5,950 % im Verhältnis der Volkszahl. 
(6) ... 
(7) Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die 

gemäß Abs. 1 bis 5 auf die Länder und Gemeinden entfallen, werden auf die 
Länder und länderweise auf die Gemeinden nach den folgenden Schlüsseln 
aufgeteilt: 
 1. bis 4 ... 
 5. bei den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel (§ 9 Abs. 1) mit 

Ausnahme der auf die Länder entfallenden Anteile an der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer 

 a) auf die Länder 
 aa) bis ae) ... 
 ae) Der Anteil des Landes Vorarlberg am Ertrag der Umsatzsteuer 

wird in acht gleichen Halbjahresraten um insgesamt 
39,97 Millionen Euro zu Lasten aller anderen Länder erhöht. ... 
Durch einen späteren – auch nach 2013 gelegenen – 
Baubeginn wird der Anspruch des Landes Vorarlberg auf den 

(6) ... 
(7) Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die 

gemäß Abs. 1 bis 5 auf die Länder und Gemeinden entfallen, werden auf die 
Länder und länderweise auf die Gemeinden nach den folgenden Schlüsseln 
aufgeteilt: 
 1. bis 4 ... 
 5. bei den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel (§ 9 Abs. 1) mit 

Ausnahme der auf die Länder entfallenden Anteile an der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer 

 a) auf die Länder 
 aa) bis ae) ... 
 ae) Der Anteil des Landes Vorarlberg am Ertrag der Umsatzsteuer 

wird in acht gleichen Halbjahresraten um insgesamt 
39,97 Millionen Euro zu Lasten aller anderen Länder erhöht. ... 
Durch einen späteren – auch nach 2014 gelegenen – 
Baubeginn wird der Anspruch des Landes Vorarlberg auf den 
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Vorweganteil in Höhe von 39,97 Millionen Euro nicht berührt. 
 b) bis c) ... 
 d) Die Anteile für die Verteilung der Ertraganteile der Länder für die 

Jahre 2009 bis 2013 werden aus dem Verhältnis der in lit. c) 
genannten Beträge und zuzüglich nach der Volkszahl die 
Einnahmen der Länder gemäß § 22 Abs. 1 bis 4 FAG 2005 und § 1 
des Zweckzuschussgesetzes 2001 im Jahr 2007 ermittelt. 

 e) Die Anteile für die Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden 
für die Jahre 2011 bis 2013 werden aus dem Verhältnis der 
Summen folgender Beträge ermittelt: ... 

 f) ... 
 g) Die länderweisen Anteile für die Ertragsanteile der Länder für die 

Jahre 2009 bis 2013 werden aus den Verhältnissen der Differenzen 
zwischen den errechneten länderweisen Einnahmen gemäß 
sublit. ga und den fiktiven länderweisen Einnahmen gemäß sublit. 
gb ermittelt: ... 

 h) Die länderweisen Anteile für die Verteilung der Ertragsanteile der 
Gemeinden für die Jahre 2011 bis 2013 werden aus den 
Verhältnissen der Differenzen zwischen den errechneten 
länderweisen Einnahmen gemäß sublit. ha und den fiktiven 
länderweisen Einnahmen gemäß sublit. hb ermittelt: ... 

Vorweganteil in Höhe von 39,97 Millionen Euro nicht berührt. 
 b) bis c) ... 
 d) Die Anteile für die Verteilung der Ertraganteile der Länder für die 

Jahre 2009 bis 2014 werden aus dem Verhältnis der in lit. c) 
genannten Beträge und zuzüglich nach der Volkszahl die 
Einnahmen der Länder gemäß § 22 Abs. 1 bis 4 FAG 2005 und § 1 
des Zweckzuschussgesetzes 2001 im Jahr 2007 ermittelt. 

 e) Die Anteile für die Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden 
für die Jahre 2011 bis 2014 werden aus dem Verhältnis der 
Summen folgender Beträge ermittelt: ... 

 f) ... 
 g) Die länderweisen Anteile für die Ertragsanteile der Länder für die 

Jahre 2009 bis 2014 werden aus den Verhältnissen der Differenzen 
zwischen den errechneten länderweisen Einnahmen gemäß 
sublit. ga und den fiktiven länderweisen Einnahmen gemäß sublit. 
gb ermittelt: ... 

 h) Die länderweisen Anteile für die Verteilung der Ertragsanteile der 
Gemeinden für die Jahre 2011 bis 2014 werden aus den 
Verhältnissen der Differenzen zwischen den errechneten 
länderweisen Einnahmen gemäß sublit. ha und den fiktiven 
länderweisen Einnahmen gemäß sublit. hb ermittelt: ... 

(7a) Ab dem Jahr 2012 werden nach der länderweisen Verteilung jährlich 
folgende Beträge von den Ertragsanteilen der Länder an der Umsatzsteuer 
abgezogen: 

Burgenland 12 752 000 Euro 
Kärnten 24 649 000 Euro 
Niederösterreich 72 796 000 Euro 
Oberösterreich 57 246 000 Euro 
Salzburg 18 535 000 Euro 
Steiermark 66 292 000 Euro 
Tirol 30 140 000 Euro 
Vorarlberg 14 717 000 Euro 
Wien 74 687 000 Euro 

 

(8) bis (10) ... 
(11) Für die Jahre 2011 bis 2013 wird der abgestufte 

Bevölkerungsschlüssel nach der in Abs. 10 geregelten Methode mit der 

(8) bis (10) ... 
(11) Für die Jahre 2011 bis 2014 wird der abgestufte 

Bevölkerungsschlüssel nach der in Abs. 10 geregelten Methode mit der 
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Maßgabe berechnet, dass der Vervielfacher für Gemeinden bis 10 000 
Einwohner und der Vervielfacher für die Ermittlung des weiteren Betrages für 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl im Bereich von 9 000 bis 10 000 neu 
festgelegt werden. Die neuen Vervielfacher sind auf Basis der Ertragsanteile 
für das Jahr 2010 so festzulegen, dass die Verluste der Gemeinden, die durch 
diese Änderung Verluste erleiden, in Summe dem Betrag von 100 Millionen 
Euro möglichst nahe kommen, ihn aber nicht übersteigen. Die Verluste 
werden aus den gemeindeweisen Änderungen bei den um die Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel gekürzten Ertragsanteilen, bei Wien hingegen bei 
den ungekürzten Ertragsanteilen ermittelt. Der neue Vervielfacher für 
Gemeinden bis 10 000 Einwohner ist als Bruch zu ermitteln, dessen Zähler 
und Nenner jeweils ganze Zahlen sind und dessen Nenner höchstens 100 ist. 
Der neue Vervielfacher für die Ermittlung des weiteren Betrages für 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl im Bereich von 9 000 bis 10 000 ist so 
festzulegen, dass Gemeinden mit 10 000 Einwohnern eine Gemeindezahl von 
16 666 2/3 aufweisen. 

Maßgabe berechnet, dass der Vervielfacher für Gemeinden bis 10 000 
Einwohner und der Vervielfacher für die Ermittlung des weiteren Betrages für 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl im Bereich von 9 000 bis 10 000 neu 
festgelegt werden. Die neuen Vervielfacher sind auf Basis der Ertragsanteile 
für das Jahr 2010 so festzulegen, dass die Verluste der Gemeinden, die durch 
diese Änderung Verluste erleiden, in Summe dem Betrag von 100 Millionen 
Euro möglichst nahe kommen, ihn aber nicht übersteigen. Die Verluste 
werden aus den gemeindeweisen Änderungen bei den um die Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel gekürzten Ertragsanteilen, bei Wien hingegen bei 
den ungekürzten Ertragsanteilen ermittelt. Der neue Vervielfacher für 
Gemeinden bis 10 000 Einwohner ist als Bruch zu ermitteln, dessen Zähler 
und Nenner jeweils ganze Zahlen sind und dessen Nenner höchstens 100 ist. 
Der neue Vervielfacher für die Ermittlung des weiteren Betrages für 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl im Bereich von 9 000 bis 10 000 ist so 
festzulegen, dass Gemeinden mit 10 000 Einwohnern eine Gemeindezahl von 
16 666 2/3 aufweisen. 

§ 11. (1) Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe 
werden zunächst die Ertragsanteile auf die Gemeinden länderweise unter 
Beachtung der im § 9 Abs. 7 angeführten Schlüssel rechnungsmäßig aufgeteilt 
(ungekürzte Ertragsanteile). Von den so länderweise errechneten Beträgen mit 
Ausnahme der Anteile an der Werbeabgabe und des Ausgleichs für die 
Abschaffung der Selbstträgerschaft (§ 9 Abs. 7 Z 5 lit. b sublit. bd) sind 
12,7 % auszuscheiden und den Ländern (Wien als Land) zu überweisen; sie 
sind – außer in Wien – für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel). Ab dem Jahr 2011 werden diese Mittel um 
2 Millionen Euro jährlich im Verhältnis der Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel des jeweiligen Vorjahres zur teilweisen 
Finanzierung der Finanzzuweisung gemäß § 21 Abs. 11 für Gemeinden mit 
mehr als 10 000 Einwohnern gekürzt. 

(2) Die restlichen Anteile sind als Gemeindeertragsanteile an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben an die Länder zu überweisen und von 
diesen – außer in Wien – an die einzelnen Gemeinden nach folgenden 
Schlüsseln aufzuteilen: 
 1. bis 7. ... 

(3) bis (8) ... 

§ 11. (1) Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe 
werden zunächst die Ertragsanteile auf die Gemeinden länderweise unter 
Beachtung der im § 9 Abs. 7 angeführten Schlüssel rechnungsmäßig aufgeteilt 
(ungekürzte Ertragsanteile). Von den so länderweise errechneten Beträgen mit 
Ausnahme der Anteile an der Werbeabgabe und des Ausgleichs für die 
Abschaffung der Selbstträgerschaft (§ 9 Abs. 7 Z 5 lit. b sublit. bd) sind 
12,7 % auszuscheiden und den Ländern (Wien als Land) zu überweisen; sie 
sind – außer in Wien – für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel). Ab dem Jahr 2011 werden diese Mittel um 
2 Millionen Euro jährlich im Verhältnis der Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel des jeweiligen Vorjahres zur teilweisen 
Finanzierung der Finanzzuweisung gemäß § 21 Abs. 11 für Gemeinden mit 
mehr als 10 000 Einwohnern gekürzt. 

(2) Die restlichen Anteile sind als Gemeindeertragsanteile an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben an die Länder zu überweisen und von 
diesen – außer in Wien – an die einzelnen Gemeinden nach folgenden 
Schlüsseln aufzuteilen: 
 1. bis 7. ... 
 8. Ab dem Jahr 2012 wird von den Ertragsanteilen der Gemeinden ein 
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Betrag in Höhe der für das Jahr 2010 geleisteten Beiträge der 
Gemeinden und Sozialhilfeverbände zu den Kosten des 
Landespflegegeld zu Gunsten der Ertragsanteile des Landes 
abgezogen. Die Anteile der einzelnen Gemeinden an diesem Abzug 
richten sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen in 
der Fassung vom 1. Jänner 2011 über die Beteiligung der Gemeinden 
und Gemeindeverbände an den Kosten des Landespflegegeldes und 
die Umlegung des Bedarfes der Sozialhilfeverbände. Insoweit die 
Anteile der einzelnen Gemeinden vom regionalen Anfall der Kosten 
abhängen, ist die regionale Verteilung im Jahr 2010 zu verwenden. 
Insoweit auf die Höhe der Ertragsanteile abgestellt wird, ist der 
Abzug in dieser Ziffer selbst nicht zu berücksichtigen. 

(3) bis (8) ... 
§ 21. (1) Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Gemeinde) im Jahr 

2008 eine Finanzzuweisung von 101,874 Millionen Euro und in den weiteren 
Jahren in der Höhe der Summe von 
 1. 1,24 % der ungekürzten Ertragsanteile (§ 11 Abs. 1 erster Satz) der 

Gemeinden (Wien als Gemeinde) mit Ausnahme des Ausgleichs für 
die Abschaffung der Selbstträgerschaft (§ 9 Abs. 7 Z 5 lit. b 
sublit. bd) und 

 2. 9,07 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2009 und 2010 und 
11,07 Millionen Euro in den Jahren 2011 bis 2013. 

Dieser Betrag mit Ausnahme von 3,98 Millionen Euro in den Jahren 2008 bis 
2010 und mit Ausnahme von 15,98 Millionen Euro in den Jahren 2011 bis 
2013 ist vorerst länderweise nach der Volkszahl aufzuteilen; hierauf sind die 
so erhaltenen Quoten jener Länder, deren Bedarf gemäß Abs. 6 dabei nicht 
erreicht wird, auf den Bedarf zu Lasten der übrigen Länder nach ihren 
Anteilen an der Volkszahl anzuheben, wobei jedoch jedem Land der Bedarf zu 
verbleiben hat. Die Aufteilung von weiteren 3,98 Millionen Euro erfolgt 
länderweise nach der Volkszahl. In den Jahren 2011 bis 2013 ist der Anteil 
Wiens um 2 Millionen Euro jährlich zu kürzen. 

(2) bis (13) .. 

§ 21. (1) Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Gemeinde) im Jahr 
2008 eine Finanzzuweisung von 101,874 Millionen Euro und in den weiteren 
Jahren in der Höhe der Summe von 
 1. 1,24 % der ungekürzten Ertragsanteile (§ 11 Abs. 1 erster Satz) der 

Gemeinden (Wien als Gemeinde) mit Ausnahme des Ausgleichs für 
die Abschaffung der Selbstträgerschaft (§ 9 Abs. 7 Z 5 lit. b 
sublit. bd) und 

 2. 9,07 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2009 und 2010 und 
11,07 Millionen Euro in den Jahren 2011 bis 2014. 

Dieser Betrag mit Ausnahme von 3,98 Millionen Euro in den Jahren 2008 bis 
2010 und mit Ausnahme von 15,98 Millionen Euro in den Jahren 2011 bis 
2014 ist vorerst länderweise nach der Volkszahl aufzuteilen; hierauf sind die 
so erhaltenen Quoten jener Länder, deren Bedarf gemäß Abs. 6 dabei nicht 
erreicht wird, auf den Bedarf zu Lasten der übrigen Länder nach ihren 
Anteilen an der Volkszahl anzuheben, wobei jedoch jedem Land der Bedarf zu 
verbleiben hat. Die Aufteilung von weiteren 3,98 Millionen Euro erfolgt 
länderweise nach der Volkszahl. In den Jahren 2011 bis 2014 ist der Anteil 
Wiens um 2 Millionen Euro jährlich zu kürzen. 

(2) bis (13) .. 
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Inkrafttreten, Sonderbestimmungen 

§ 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 
(1a) bis (2) ... 
(3) In der Zeit vom 1. Jänner 2008 bis zum Ablauf des 31. Dezember 

2013 sind 
 1. § 107 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, 

und 
 2. § 116 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296, 
nicht anzuwenden. 

(4) ... 
(5) Der Bundesminister für Finanzen hat die Schlüssel für die Anteile 

gemäß § 9 Abs. 1 und Abs. 7 Z 5 an den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel 
(§ 9 Abs. 1) für die Jahre 2008 bis 2010 bis spätestens September 2008 sowie 
für die Jahre 2011 bis 2013 bis spätestens September 2011 zu ermitteln. ... 

(6) bis (8) ... 
(9) Die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben werden 

bei den Ländern, die nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 eine 
Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über einen 
Stabilitätspakt auf Basis des Bundesverfassungsgesetzes über Ermächtigungen 
des Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen 
Städtebundes, BGBl. I Nr. 61/1998, mit der Verpflichtung eines 
durchschnittlichen Haushaltsüberschusses der Länder (einschließlich Wien) in 
Höhe von nicht unter 0,45 % des BIP für das Jahr 2008, 0,49 % des BIP für 
das Jahr 2009 und 0,52 % für die Jahre 2010 bis 2013 nach ESVG ratifiziert 
haben und in Kraft belassen, monatlich um folgende Beträge gekürzt: 

Burgenland 3 990 000 Euro 
Kärnten 9 180 000 Euro 
Niederösterreich 25 360 000 Euro 
Oberösterreich 24 890 000 Euro 
Salzburg 9 000 000 Euro 
Steiermark 20 140 000 Euro 
Tirol 11 790 000 Euro 
Vorarlberg 6 190 000 Euro 
Wien 28 740 000 Euro 

Inkrafttreten, Sonderbestimmungen 

§ 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 
(1a) bis (2) ... 
(3) In der Zeit vom 1. Jänner 2008 bis zum Ablauf des 31. Dezember 

2014 sind 
 1. § 107 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, 

und 
 2. § 116 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296, 
nicht anzuwenden. 

(4) ... 
(5) Der Bundesminister für Finanzen hat die Schlüssel für die Anteile 

gemäß § 9 Abs. 1 und Abs. 7 Z 5 an den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel 
(§ 9 Abs. 1) für die Jahre 2008 bis 2010 bis spätestens September 2008 sowie 
für die Jahre 2011 bis 2014 bis spätestens September 2011 zu ermitteln. ... 

(6) bis (8) ... 
(9) Die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben werden 

bei den Ländern, die nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2011 eine 
Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über einen 
Stabilitätspakt auf Basis des Bundesverfassungsgesetzes über Ermächtigungen 
des Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen 
Städtebundes, BGBl. I Nr. 61/1998, mit der Verpflichtung eines 
Haushaltsdefizits der Länder (einschließlich Wien) in Höhe von höchstens 
0,75 % des BIP für das Jahr 2011, 0,6 % des BIP für das Jahr 2012 und 0,5 % 
des BIP für die Jahre 2013 und 2014 nach ESVG ratifiziert haben und in Kraft 
belassen, monatlich um die Mehreinnahmen des Landes aus den steuerlichen 
Maßnahmen gemäß dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
gekürzt. Dieser Monatsbetrag wird aus dem mit dem Schlüssel für die 
länderweise Verteilung der Abgaben mit einheitlichem Schlüssel ermittelten 
Anteil des Landes (§ 9 Abs. 7 Z 5 lit. g) an den monatlichen Mehreinnahmen 
der Länder in Höhe von 31,7 Millionen Euro für 2012, 33,5 Millionen Euro 
für 2013 und 36,5 Millionen Euro für 2014 errechnet. Nach der Ratifizierung 
der Vereinbarung werden die Ertragsanteile wieder ungekürzt überwiesen und 
die seit Jahresbeginn einbehaltenen Beträge zurückerstattet. Die in früheren 
Jahren einbehaltenen Beträge verbleiben dem Bund endgültig. 
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Nach der Ratifizierung der Vereinbarung werden die Ertragsanteile wieder 
ungekürzt überwiesen und die seit Jahresbeginn einbehaltenen Beträge 
zurückerstattet. Die in früheren Jahren einbehaltenen Beträge verbleiben dem 
Bund endgültig. 

(10) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 1. der Bundesminister für Finanzen, soweit sich nachstehend nicht 

anderes ergibt, 
 2. ... 
 3. bis 9. ... 

(9a) Abweichend von § 8 Abs. 2 Z 6 dieses Gesetzes und abweichend 
von § 2 Abs. 2 und § 5 Abs. 7 des Pflegefondsgesetzes werden die ersten 160 
Millionen Euro der Zweckzuschüsse und sonstigen Ausgaben gemäß dem 
Pflegefondsgesetz nicht aus dem Vorwegabzug finanziert und nicht vom 
Pflegefonds geleistet, sondern jeweils aus allgemeinen Bundesmitteln. 

(10) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 1. der Bundesminister für Finanzen, soweit sich nachstehend nicht 

anderes ergibt, 
 2. ... 
 2a. der Bundesminister für Inneres hinsichtlich des § 4a, 
 3. bis 9. ... 

Außerkrafttreten 

§ 25. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der Bestimmungen des 
§ 24 Abs. 2 und des Abs. 3 dieses Paragrafen mit Ablauf des 31. Dezember 
2013 außer Kraft. 

(2) bis (3) .... 

Außerkrafttreten 

§ 25. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der Bestimmungen des 
§ 24 Abs. 2 und des Abs. 3 dieses Paragrafen mit Ablauf des 31. Dezember 
2014 außer Kraft. 

(2) bis (3) ... 

Artikel 2 

Änderung des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetzes 

§ 2. (1) Kranken- und Kuranstalten einschließlich der eigenen Kranken- 
und Kuranstalten der Sozialversicherungsträger und der 
Krankenfürsorgeeinrichtungen, die nach § 6 Abs. 1 Z 18 und 25 UStG 1994 
befreite Umsätze bewirken, haben einen Anspruch auf eine Beihilfe in Höhe 
der im Zusammenhang mit den befreiten Umsätzen stehenden, nach § 12 
Abs. 3 UStG 1994 nicht abziehbaren Vorsteuern, abzüglich 10% der Entgelte 
für nach § 6 Abs. 1 Z 18 oder 25 UStG 1994 befreite Umsätze, soweit sie 
nicht aus öffentlichen Mitteln stammen (Klassegelder, Entgelte für 
Privatpatienten). Eine Kürzung der Beihilfe im Ausmaß von 10% der nicht aus 
öffentlichen Mitteln stammenden Entgelte ist auch bei anderen befreiten 
Umsätzen vorzunehmen, für die zuvor nicht abzugsfähige Vorsteuern als 
Beihilfe in Anspruch genommen worden sind. Das Ausmaß der Kürzung wird 
bei steuerfreien Grundstücksumsätzen durch die Höhe der anteilig in 
Anspruch genommenen Beihilfen begrenzt. Die Beihilfe gilt in Fällen, in 
denen die Sachleistungskosten mit einem Landesfonds oder mit einem 
inländischen Sozialversicherungsträger verrechnet werden, als Teil der Mittel 

§ 2. (1) Kranken- und Kuranstalten einschließlich der eigenen Kranken- 
und Kuranstalten der Sozialversicherungsträger und der 
Krankenfürsorgeeinrichtungen, die nach § 6 Abs. 1 Z 18 und 25 UStG 1994 
befreite Umsätze bewirken, haben einen Anspruch auf eine Beihilfe in Höhe 
der im Zusammenhang mit den befreiten Umsätzen stehenden, nach § 12 
Abs. 3 UStG 1994 nicht abziehbaren Vorsteuern, abzüglich 10% der Entgelte 
für nach § 6 Abs. 1 Z 18 oder 25 UStG 1994 befreite Umsätze, soweit sie 
nicht aus öffentlichen Mitteln stammen (Klassegelder, Entgelte für 
Privatpatienten). Eine Kürzung der Beihilfe im Ausmaß von 10% der nicht aus 
öffentlichen Mitteln stammenden Entgelte ist auch bei anderen befreiten 
Umsätzen vorzunehmen, für die zuvor nicht abzugsfähige Vorsteuern als 
Beihilfe in Anspruch genommen worden sind. Das Ausmaß der Kürzung wird 
bei steuerfreien Grundstücksumsätzen durch die Höhe der anteilig in 
Anspruch genommenen Beihilfen begrenzt. Die Beihilfe gilt in Fällen, in 
denen die Sachleistungskosten mit einem Landesfonds oder mit einem 
inländischen Sozialversicherungsträger verrechnet werden, als Teil der Mittel 
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des jeweiligen Landesfonds oder inländischen Sozialversicherungsträgers. 
(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt bis zum 31. Dezember 2013 auch für 

Unternehmer, die Lieferungen von menschlichem Blut (§ 6 Abs. 1 Z 21 
UStG 1994) oder Umsätze gemäß § 6 Abs. 1 Z 22 UStG 1994 bewirken, 
wobei Umsätze an Unternehmer, die nach § 6 Abs. 1 Z 18 und 25 UStG 
befreite Umsätze bewirken, nicht unter die Kürzungsbestimmungen des Abs. 1 
fallen. 

(3) bis (5) ... 

des jeweiligen Landesfonds oder inländischen Sozialversicherungsträgers. 
(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt bis zum 31. Dezember 2014 auch für 

Unternehmer, die Lieferungen von menschlichem Blut (§ 6 Abs. 1 Z 21 
UStG 1994) oder Umsätze gemäß § 6 Abs. 1 Z 22 UStG 1994 bewirken, 
wobei Umsätze an Unternehmer, die nach § 6 Abs. 1 Z 18 und 25 UStG 
befreite Umsätze bewirken, nicht unter die Kürzungsbestimmungen des Abs. 1 
fallen. 

(3) bis (5) ... 
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